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1.  
Kann ein Vertragszahnarzt zwei Zahnarztnummern haben? 
 

 
 Ja   Nein 

2.  
Ist die Zahnarztnummer bei der Abrechnung an die KZV zu übermitteln? 
 

 
 Ja   Nein 

3.  
In der Praxis von Dr. Zahn arbeiten zwei angestellte Zahnärzte. An der 
Behandlung einer Patientin haben der Praxisinhaber und ein 
angestellter Zahnarzt mitgewirkt. Wie viele Zahnarztnummern sind bei 
der Abrechnung zu übermitteln? 
 

 
 1   2 

 
  3  

4.  
Ist an der Zahnarztnummer erkennbar, ob es sich um die Abrechnung 
einer Zahnarztpraxis oder einer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgischen-
Praxis handelt? 
 

 
 Ja   Nein 

5.  
Dr. Zahn zieht von Sachsen nach Thüringen. Nimmt er seine 
Zahnarztnummer „mit“? 
 

 
 Ja   Nein 

6.  
Eine Zahnärztin ist in der Praxis A als angestellte Zahnärztin tätig. 
 
Diese Zahnärztin vertritt in der Praxis B den Praxisinhaber.  
Welche Zahnarztnummer ist in der Praxis B bei der Abrechnung 
anzugeben? 
 

 
 ZANR als angestellte 

Zahnärztin  
 

 ZANR des 
Vertragszahnarztes, den 
sie vertritt 

5 – 6 richtige Antworten = 2 Fortbildungspunkte 
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